
Verbindliche(!) Anmeldung für das Kindergartenjahr     

 

 

 

 

Name, Vorname des Kindes: ..............................................................Geburtsdatum: ................. 

Straße und Wohnort: .................................................................................................................... 

Geschlecht: ................................................................................................................................... 

Anzahl der Geschwister unter 18 Jahren, die in der Familie leben:............................................. 

Name, Vorname der Mutter: ........................................................................................................ 

Name, Vorname des Vaters: ........................................................................................................ 

Tagsüber telefonisch erreichbar unter der Telefonnummer: ........................................................ 

 

Die Gemeinde Albershausen bietet folgende Betreuungsformen bzw. Öffnungszeiten an. Wir 

melden unser Kind für folgende Betreuungsform an: 

 

1.) Regelgruppen: 

 Mo. bis Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr sowie Mo. bis Do. von 13.30 - 16.00 Uhr  

(Regelgruppe) 

 Mo. bis Fr. von 7.30 - 12.30 Uhr sowie Di. und Mi. von 13.30 - 16.00 Uhr  

(Regelgruppe mit veränderten Öffnungszeiten) 

 

2.) Ganztagesbetreuung  

     (Mo. bis Do. von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Fr. von 7.00 bis 14.00 Uhr) 

  Ganztagesbetreuung an allen Tagen 

 Ganztagesbetreuung an 3 Tagen und an den übrigen Wochentagen zu den 

 Öffnungszeiten der Regelgruppe (s.o.)   

 Öffnungszeiten der Regelgruppe mit geänderten Öffnungszeiten (s.o.) 

 Ganztagesbetreuung an 2 Tagen und an den übrigen Wochentagen zu  

 Öffnungszeiten der Regelgruppe (s.o.)   

 Öffnungszeiten der Regelgruppe mit geänderten Öffnungszeiten (s.o.) 

 

Unser Kind benötigt einen Kindergartenplatz ab (Datum): ......................................................... 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

Kindergartenbeiträge und weitere wichtige Hinweise siehe Rückseite! 



Kindergartengebühren nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Albershausen: 

 

1. Regelgruppe und Regelgruppe mit veränderten Öffnungszeiten: 
 
   Bei Kindern ab 3 Jahren:   Bei 2-jährigen Kindern: 

1-Kind-Familie:  90,00 €     180,00 € 
2-Kind-Familie:  68,00 €     136,00 € 
3-Kind-Familie:  45,00 €       90,00 € 
4-Kind-Familie:  18,00 €       36,00 € 
 
2. Ganztagesbetreuung mit bis zu 36 Betreuungsstunden/Woche: 
 

   Bei Kindern ab 3 Jahren:   Bei 2-jährigen Kindern: 
1. Kind-Familie:  113,00 €     226,00 € 
2. Kind-Familie:    85,00 €     170,00 € 
3. Kind-Familie:    57,00 €     114,00 € 
4. Kind-Familie:    23,00 €       46,00 € 
 
3. Ganztagesbetreuung mit bis zu 40 Betreuungsstunden/Woche: 
 
   Bei Kindern ab 3 Jahren:   Bei 2-jährigen Kindern: 
1. Kind-Familie:  135,00 €     270,00 € 
2. Kind-Familie:  101,00 €     202,00 € 
3. Kind-Familie:    68,00 €     136,00 € 
4. Kind-Familie:    27,00 €       54,00 € 

 
4. Ganztagesbetreuung mit 43 Betreuungsstunden/Woche: 
 
   Bei Kindern ab 3 Jahren:   Bei 2-jährigen Kindern: 
1. Kind-Familie:  158,00 €     316,00 € 
2. Kind-Familie:  119,00 €     238,00 € 
3. Kind-Familie:    79,00 €     158,00 € 
4. Kind-Familie:    32,00 €       64,00 € 

 

(Bitte beachten: Die Gebührensätze für die Ganztagesbetreuung beinhalten nicht die Kosten für ein Mittagessen in Höhe von 2,90 €. 

Diese sind in voller Höhe und im Voraus der Gemeinde zur erstatten) 

 

 

Voraussetzung für die Aufnahme von 2-jährigen Kindern 

Ein Anspruch auf die Aufnahme von 2-jährigen Kindern besteht grundsätzlich nur bei Erfül-

lung folgender Voraussetzungen: 

 Die Erziehungsberechtigten müssen 

• einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 

• sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden, 

• sich in einer Schulausbildung befinden oder 

• an einer Eingliederungsmaßnahme nach Hartz IV teilnehmen. 

Wenn keine dieser Voraussetzungen erfüllt wird, kann ausnahmsweise ein 2-jähriges Kind 

aufgenommen werden, sofern ausreichend Plätze zur Verfügung stehen.  

(Nachweise zur Erfüllung einer der Voraussetzungen müssen mit eingereicht werden 

oder so schnell wie möglich nachgereicht werden) 


